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Lieber bis zu einem Urteil streiten, als den Konflikt bereinigen?
Seit der E 6 Ob 24/1 li (verstSen) schienen die Rechtsfolgen einer „Übermaßabmahnung“ weitgehend ge
klärt zu sein: Führt der Verbraucherschutzverband in der außergerichtlichen Abmahnung von AGB nach 
§ 28 Abs 2 KSchG für eine Klausel überschießende Beanstandungsgründe an (zB mit Recht Intransparenz 
nach § 6 Abs 3 KSchG, aber zu Unrecht gröbliche Benachteiligung gern § 879 Abs 3 ABGB), kann der 
Unternehmer unter Setzung von Vorbehalten (zB dass er nur einen Verstoß gegen § 6 Abs 3 KSchG aner
kennt) zwar nicht mit einer außergerichtlichen Unterlassungserklärung, wohl aber mittels Angebot eines 
vollstreckbaren Unterlassungsvergleichs im Prozess die Wiederholungsgefahr beseitigen, sofern seine 
Rechtsauffassung zutreffend ist. Diese Rechtslage wird allerdings in letzter Zeit von Verbraucherschutzver
bänden und einer Entscheidung des OLG Wien wieder in Zweifel gezogen. Zudem wurde die Frage virulent, 
ob die Wiederholungsgefahr durch Anbot eines prätorischen Vergleichs wegfällt.
Von Raimund Bollenberger
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Der dritte Teil des Überblicks über die Rsp des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Jahr 2016 
behandelt Entscheidungen zu den Art 10 bis 14 EMRK, Art 1 und 3 1. ZP, Art 2 und 4 4. ZP sowie Art 4 
7. ZP.
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Verletzen Konfiskation, (erweiterter) Verfall und Einziehung die Eigentumsfreiheit?
Die vermögensrechtlichen Anordnungen des StGB - die Konfiskation (§ 19 a StGB), der (erweiterte) Verfall 
(§§ 20 ff StGB) und die Einziehung (§ 26 StGB) - entziehen dem Betroffenen in seinem Eigentum stehende 
Gegenstände und Vermögenswerte. Diese können entweder bei der Verübung der mit Strafe bedrohten 
Handlung verwendet oder durch sie hervorgebracht (§§ 19 a und 26 StGB) oder für oder durch deren Be
gehung erlangt worden sein (§§ 20 ff StGB). Der Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, ob die Normierung 
des Entzugs der Tatwerkzeuge, Tatprodukte, Tatbeute und Tatlöhne im StGB mit der verfassungsrechtlich 
garantierten Eigentumsfreiheit im Einklang steht.
Von Kathrin Schmidthuber
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